
Selbstverständlich, Herr Abgeordneter.

Stellvertreter der Präsidentin Helm:

Ich denke, damit ist die Anfrage beantwortet.

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 17:

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses, betreffend 
Arbeitsrechtsverhältnisse im öffentlichen Dienst 
(Fortführung der 2. Lesung)
(Drucksache Nr. 78 c)

Ich bitte den Vertreter des Rechtsausschusses, Herrn Hacker, 
das Wort zur Begründung zu nehmen.

Hacker, Berichterstatter des Rechtsausschusses:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ihnen liegen die 
Drucksache 78 b und 78 c vor. Sie können entnehmen, zu wel
chem Ergebnis der Rechtsausschuß in der Beratung zum Ergän
zungsantrag in der Drucksache 78 b gekommen ist.

Der Rechtsausschuß hat sich sehr intensiv mit der Problema
tik auseinandergesetzt, die ja schon mehrfach im Ausschuß auf 
der Tagesordnung stand, nämlich wie Bedienstete im öffentli- 

hen Dienst jetzt und künftig arbeitsrechtlich behandelt werden 
sollen, insbesondere, wenn es sich um Mitarbeiter handelt, bei 
denen fachliche Sachkenntnis fehlt und es sich um Mitarbeiter 
handelt, die durch politische Tätigkeiten in der Vergangenheit 
belastet sind.

Insofern trägt der Rechtsausschuß den Grundgedanken mit, 
der in der Drucksache 78 b enthalten war, daß nämlich betreffen
den Mitarbeitern, denen Fachkompetenz fehlt und die auch poli
tisch belastet sind, künftig ein Dienstverhältnis im öffentlichen 
Dienst nicht mehr gestattet werden soll.

Am Ende der Beratung war der Rechtsausschuß aber zu dem Er
gebnis gelangt, daß es nicht nötig ist, ein neues Gesetz oder 
einen Beschluß in dieser Hinsicht zu fassen, da das angestrebte 
Ziel durch die gegenwärtig existierende Situation im Arbeits
recht abgedeckt ist und das Arbeitsgesetzbuch der DDR, so wie 
es jetzt gilt, eine Beendigung des Arbeitsrechtsverhältnisses in 
diesen Fällen ermöglicht. Ich erinnere auch daran, daß durch 
Herrn Barthel an dieser Stelle bei anderer Gelegenheit vorgetra
gen wurde, daß durch einen Gerichtsentscheid dieser Grundsatz 
in jüngster Zeit ebenfalls untersetzt worden ist.

Der Rechtsausschuß hat sich bei seiner Beschlußfassung da- 
yon leiten lassen, daß es bereits jetzt darum geht, grundsätzliche 
Prinzipien des Grundgesetzes durchzusetzen. Und wir meinen, 
es muß auch bei unserer Tätigkeit in den letzten Wochen der 
DDR schon darum gehen, solche tragenden Prinzipien des 
Grundgesetzes, wie das Gleichheitsprinzip, in der Praxis umzu
setzen. Wir sind deshalb der Meinung, daß es nicht darum gehen 
kann, nur bestimmte Personen im öffentlichen Dienst, also be
stimmte Beschäftigtengruppen im öffentlichen Dienst, einer sol
chen Prüfung ihrer Eignung, fachlich und politisch, zu unterzie
hen, sondern daß es generell darum geht, eine solche Eignung zu 
überprüfen. Insofern hätten wir bei der Verabschiedung des Be
schlußentwurfes in der Drucksache Nr. 78 b lediglich einen ganz 
begrenzten Personenkreis diesem Verfahren unterworfen.

Wir sind im übrigen zu dem Ergebnis gekommen - und da war 
eine Zurhandnahme des vorliegenden Einigungsvertrages hilf
reich -, daß der Regelungsbereich, der in der Drucksache Nr. 78 b 
angesprochen ist, ja auch im Abschnitt III Ziffer 1 auf Seite 256 
des Einigungsvertrages angesprochen ist. Dort heißt es nämlich 
unter Absatz 4:

„Die ordentliche Kündigung eines Arbeitsverhältnisses in der 
öffentlichen Verwaltung ist auch zulässig, wenn der Arbeit
nehmer wegen fehlender fachlicher Qualifikation oder persön
licher Eignung den Anforderungen nicht entspricht oder zwei
tens der Arbeitnehmer wegen mangelhaften Bedarfs nicht

mehr verwendbar ist oder drittens die bisherige Beschäfti
gungsstelle ersatzlos aufgelöst wird oder bei Verschmelzung, 
Eingliederung oder wesentlicher Veränderung des Aufbaus 
der Beschäftigungsstelle die bisherige oder eine anderweitige 
Verwendung nicht mehr möglich ist.“

Das ist also der sachliche Bereich. Und zum Bereich der politi
schen Belastung ist in Absatz 5 ebenfalls eine ausführliche Inter
pretation vorgenommen worden. Ich möchte an dieser Stelle auf 
die wörtliche Wiedergabe verzichten. Insofern bitte ich Sie um 
Verständnis dafür, daß der Rechtsausschuß der vorgelegten Be
schlußempfehlung in der Drucksache Nr. 78 b nicht folgen konn
te und Ablehnung empfiehlt. - Danke schön.

Stellvertreter der Präsidentin Helm:

Danke. Ein Geschäftsordnungsantrag?

Dr. Bechstein (CDU/DA):

Ich beantrage im Namen meiner Fraktion, eine Stellungnah
me zu dieser Erklärung abgeben zu dürfen.

(Stellvertreter der Präsidentin Helm: Nach der Abstimmung.)

Vor der Abstimmung. Wir müssen dazu etwas sagen.

(Stellvertreter der Präsidentin Helm: Das geht nicht, Sie kön
nen eine Erklärung abgeben nach der Abstimmung.)

Ich muß etwas dazu sagen.

(Stellvertreter der Präsidentin Helm: Ich kann Ihnen das Wort 
erteilen)

Ja, darum bitte ich.

(Stellvertreter der Präsidentin Helm: Bitte.)

Danke.

(Unruhe im Saal)

Herr Präsident, ich bedanke mich. - Meine Damen und Herren 
Abgeordnete, Herr Kollege Hacker! Bevor wir das Grundgesetz 
hier einführen, müssen wir noch in einigen Punkten Ordnung 
schaffen,

(Beifall bei der DSU)

und das muß ich Ihnen noch einmal eindeutig sagen. Und wir ha
ben ganz bewußt diesen Antrag auf einen begrenzten Personen
kreis zugeschnitten, weil es sich hier um ein Problem handelt, 
das uns auf den Nägeln brennt.

Bereits beim Einbringen dieses Antrages Nr. 178 b habe ich 
darauf hingewiesen, daß die Besetzung der Finanz- und Arbeits
ämter noch auf Beschluß der Modrow-Regierung erfolgte. Nur 
deshalb konnte sich Herr Gysi die Feststellung erlauben, daßsich 
67 % der Arbeitsämter und über zwei Drittel der Finanzämter fest 
in seiner Hand befinden,

(Starker Widerspruch bei der PDS)

(Dr. Gysi, PDS: Werden Sie nicht unverschämt!)

wie wir vor der Währungsunion mehrfach in der Presse gelesen 
haben.

(Zahlreiche Zurufe und starke Unmutsäußerungen bei der PDS) 

Das darf nicht so bleiben!

(Beifall bei CDU/DA und DSU)

(Dr. Gysi, PDS: Wissen Sie, daß es eine Gegendarstellung gab?)
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